
Satzung für Klootschießer und Boßelverein  

“Brookmerland“ Münkeboe Moorhusen von 1932 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr und Vereinsfarben 

 

(1) Der Verein führt den Namen Klootschießer und Boßelverein “Brookmerland“ Münkeboe 

Moorhusen von 1932, abgekürzt KBV Münkeboe - Moorhusen 1932. 

(2) Sitz des Vereins ist Münkeboe. 

(3) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Aurich unter der Registernummer VR 

543 eingetragen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5) Die Vereinsfarben sind rot - schwarz. 

(6) Der Verein führt folgendes Wappenzeichen:  

 
 

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“. 

(2) Zweck des Vereins ist die Ausübung und Förderung des Sports in all seinen Ausprägun-

gen und Formen Insbesondere Pflege und Förderung des alten Friesenspiels, des Kloot-

schießens und des Boßelns. Hege und Pflege der plattdeutschen Muttersprache und des 

heimatlichen Brauchtums Ostfrieslands. 

(3) Der Vereinszwecke wird insbesondere verwirklicht durch: 

a) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Wettkämpfen, Turnieren und 

Kursen,  

b) die Schulung der Mitglieder des Vereins, 

c) die Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen sowie 

d) die Errichtung und Erhaltung des Vereinsheims. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.   

(7) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des 

Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 Mitglieder des Vereins 

 

(1) Der Verein hat folgende Mitglieder: 

a) Ordentliche Mitglieder (aktive und passive), 

b) außerordentliche Mitglieder und 

c) Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind alle natürlichen Mitglieder. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen. 

(4) Fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, 

die den Verein und seine Aufgaben ideell oder materiell unterstützen wollen. Sie sind bei-

tragsfrei und haben in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht. 

(5) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Förderung und die Arbeit des Vereins 

besonders verdient gemacht haben. Sie sind beitragsfrei. 

 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstands aufgrund eines 

schriftlichen Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist [siehe Anhang A]. 

(2) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen Genehmigung der gesetzli-

chen Vertreter, die damit gleichzeitig die Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitglieder-

rechte und -pflichten durch den Minderjährigen erteilen. 

(3) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung be-

darf, ist unanfechtbar. 

(4) Die Mitgliedschaft beginnt mit der mündlichen Bestätigung durch den Verein. 

(5) Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein. 

 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds endet durch  

a) Austritt, 

b) Ausschluss aus dem Verein oder 

c) Tod. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten des Mitglieds 

gegenüber dem Verein. 

(3) Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben unberührt. 

 

 

§ 6 Austritt aus dem Verein – Kündigung der Mitgliedschaft 

 

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärungen an den Vorstand bis 30.06. 

des jeweiligen Jahres und wird mit Ende des Kalenderjahres zulässig wirksam. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 Ausschluss aus dem Verein 

 

(1) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen wer-

den, wenn das Mitglied 

a) die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins ver-

letzt, 

b) die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt, 

c) mit der Zahlung seiner Beiträge gegenüber dem Verein trotz zweimaliger schriftli-

cher Mahnung im Rückstand ist. 

(2) Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit 

zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhal-

tung einer Frist von 14 Tagen schriftlich aufzufordern. 

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen 

mittels eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben. 

(4) Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Berufungsrecht zu.  

 

 

§ 8 Beitragsleistungen und –pflichten 

 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag an den Verein zu leisten, 

dessen Höhe von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen 

wurde. 

(2) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen unterschiedlich festgesetzt werden. Die 

Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein.  

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin, die bestehen-

den und künftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Das 

Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag glaubhaft darlegen und im Einzelfall nach-

weisen. 

(4) Mitglieder die nicht an Einzugsverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungs- 

und Bearbeitungsaufwand des Vereins im Rahmen einer Bearbeitungsgebühr. Die Höhe 

setzt der Vorstand fest. 

 

 

§ 9 Abwicklung des Beitragswesens 

 

(1) Der Jahresbeitrag ist in zwei Raten bis zum 01.03. und bis zum 01.09. fällig und muss bis 

dahin auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der 

Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren für den Einzug der Mitgliedsbei-

träge teilzunehmen. Die Erklärung des Mitglieds erfolgt dazu auf dem Aufnahmeformular 

[siehe Anhang A]. 

(3) Von Mitgliedern, die dem Verein eine SEPA-Lastschrift erteilt haben, wird der Beitrag 

zum Fälligkeitstermin eingezogen. 

(4) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Kontonummer, den 

Wechsel des Bankinstituts sowie die Änderungen der persönlichen Anschrift mitzuteilen. 

Bei Versäumnis trägt das Mitglied die entstandenen Kosten.  

 

 

 

 



§ 10 Vereinsorgane 

 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung  

b) der Vorstand und 

c) der erweiterte Vorstand. 

 

 

§ 11 Allgemeines zur Arbeitsweise der Organe und deren Mitglieder 

 

(1) Stimmrecht in der Mitgliederversammlung steht allen Mitgliedern ab dem vollendeten              

16. Lebensjahr zu. 

(2) Jedes Amt im Verein beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Rücktritt, der 

Abberufung oder der Annahme der Wahl durch den neu gewählten Nachfolger im Amte. 

(3) Die Organfunktion im Verein setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. 

(4) Die weiblichen Mitglieder der Vereinsorgane führen ihre Amtsbezeichnungen in weibli-

cher Form. 

(5) Abwesende können nur dann in eine Organfunktion gewählt werden, wenn sie dazu die 

Annahme der Wahl schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt haben. 

 

 

§ 12 Vergütung durch die Vereinstätigkeit, Aufwandsentschädigung 

 

(1) Die Organämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die Satzung 

kann hiervon Ausnahmen ausdrücklich zulassen. 

(2) Bei Bedarf können die Organämter im Rahmen haushaltrechtlicher Möglichkeiten entgelt-

lich gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3 Nr.26a EStG ausgeübt wer-

den. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft der Vorstand. 

(4) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatz-

anspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für 

den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 

Porto, Telefon usw. 

(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3.Monaten nach 

seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen 

werden. 

(6) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 

Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 13 Ordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal im Jahr statt. 

(2) Der Termin der Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 4 Wochen vorher per 

Aushang im Vereinsheim und auf der Internetseite unter Bekanntgabe der Tagesordnung 

bekannt gegeben. 

(3) Alle Mitglieder sind berechtigt, bis 14 Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung 

schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim Vorstand einzureichen. Da-

rauf ist in der Terminankündigung unter Hinweis auf die Frist hinzuweisen. 

(4) Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt und eine Woche vor der Mitgliederver-

sammlung auf der Homepage veröffentlicht.  

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhin-

derung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mit-

gliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

(7) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 

geheime Abstimmung gestellt wird, wird geheim gewählt. 

(8) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht be-

rücksichtigt. 

(9) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Proto-

koll zu fertigen, dass vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben 

ist.   

 

 

§ 14 Zuständigkeiten der ordentlichen Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig in folgenden Vereinsangelegenhei-

ten: 

 

a)  Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 

b)  Entlastung des Vorstandes auf der Grundlage des Berichts der Kassenprüfer, 

c)  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

d)  Genehmigung des Haushaltsplans, 

e)  Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

f)  Ernennung und Aberkennung von Ehrenmitgliedschaften, 

g)  Beschlussfassung über eingereichte Anträge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§14a Kassenprüfer 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und zwei Ersatzkassenprüfer, die 

nicht dem Vorstand oder dem erweiterten Vorstand angehören dürfen. 

(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer und der Ersatzkassenprüfer beträgt zwei Jahre, wobei ein 

Kassenprüfer und ein Ersatzkassenprüfer in geraden Jahren und ein Kassenprüfer und 

ein Ersatzkassenprüfer in ungeraden Jahren gewählt werden. Die Wiederwahl für eine 

weitere Amtszeit ist zulässig.  

(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Bu-

chungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen 

Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterla-

gen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer beantragen in 

der Mitgliederversammlung die Entlastung des Gesamtvorstandes.  

 

 

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse 

des Vereins erforderlich ist. Diese kann vom Vorstand oder im Rahmen eines Minder-

heitsverlangens von mindestens 20% der Vereinsmitglieder beantragt werden. Der Vor-

stand muss innerhalb von 6 Wochen eine Entscheidung fällen und einen Termin bekannt 

geben. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt 4 Wochen.  

(3) Die Bekanntmachung und Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

sowie der Tagesordnung erfolgen durch Veröffentlichung auf der Homepage. 

(4) Im Übrigen gelten die Regelungen für die ordentliche Mitgliederversammlung analog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 16 Vorstand, erweiterter Vorstand 

 

(1) Der Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem stellvertretenen Vorsitzenden, 

c) dem Kassenwart und 

d) dem Schriftführer. 

(2) Der erweiterte Vorstand setzt aus den Mitgliedern des Vorstandes sowie 

a) dem Jugendwart, 

b) dem Boßelobmann, 

c) der Frauenwartin, 

d) dem Pressewart, 

e) dem Gerätewart, 

f) dem 3.Vorsitzenden, 

g) dem Klootschießerobmann und 

h) dem stellvertretenden Kassenwart zusammen. 

(3) Der Vorstand leitet den Verein. 

(4) Der Vorstand kann weitere Posten für den erweiterten Vorstand ernennen oder streichen. 

(5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes 

gemeinschaftlich vertreten.  

(6) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 2 Jahre. 

(7) Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt durch die Wahl in der Mitgliederversamm-

lung. Es sind getrennte Wahlvorgänge für jede Vorstandsfunktion durchzuführen. Wie-

derwahl ist zulässig. 

(8) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer gewählt wird. Dies gilt auch für einzel-

ne Vorstandsmitglieder. Maßgebend ist die Eintragung des neuen Vorstands im Vereins-

register. Die Übergangszeit ist auf 3 Monate beschränkt und kann nicht verlängert wer-

den. 

(9) Scheidet ein einzelnes Vorstandsmitglied während der laufenden Amtsperiode gleich aus 

welchem Grund aus, so kann der Vorstand ein kommissarisches Vorstandsmitglied beru-

fen. Diese Berufung ist auf jeden Fall auf die restliche Amtszeit der laufenden Amtsperio-

de des Vorstands beschränkt und wird mit der nächsten regulären Wahl hinfällig. 

 

 

§ 17 Aufgaben des Vorstandes 

 

Dem Vorstand obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 

Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 

der Aufstellung der Tagesordnung, 

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 

d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 

 

§ 18 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf, wenn es die Vereinsinteressen erfordern, zusammen. Die 

Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, 

einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.    



(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 

ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende bzw. Stellvertreter. 

(3) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Schriftfüh-

rer/Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stell-

vertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes, zu unterschreiben.   

 

 

§ 19 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur beschlossen werden, wenn auf der hierfür anbe-

raumten Mitgliederversammlung dreiviertel der Mitglieder erschienen sind. Ist die Ver-

sammlung nicht beschlussfähig, wird eine Versammlung mit gleicher Tagesordnung mit 

einer Frist von drei Wochen einberufen. Diese Versammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur mit der im §13 festgelegten Stimmenmehrheit be-

schlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 

1. und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorste-

henden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem ande-

ren Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Weiterentwick-

lung der Dorf ArGe Münkeboe. 

 

 

§ 20 Salvatorische Klausel 

 

Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in ihn aufgenommenen Bestimmung 

ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die Gül-

tigkeit der übrigen Bestimmungen der Satzung nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit 

sich herausstellen sollte, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirk-

samen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine ange-

messene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was der 

Verein gewollt hat oder nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätte, sofern sie bei 

Abschluss der Satzung oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt be-

dacht hätte. Dies gilt insbesondere für die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft. 

 

 

§ 21 Gültigkeit der Satzung 

 

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 20.04.2018 beschlossen und 

tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(2) Alle bisherigen Satzungen des Vereins, treten mit der Eintragung dieser Satzung außer 

Kraft. 

 

 

Südbrookmerland, den 20.04.2018 

 
 


